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1648 November 14 . , Zug A

"VERGLICH1 ENDTZWÜSCHENDTH. [GARDE- ]HAUPTM. HEINRICHEN [ I . ]
ZURLAUBEN UNDT SEINEM GEWÄSSNENH. [GARDE- ] LÜTENAMBT
UNDT VETTEREN AUCH HEINRICH [ II . ] ZURLAUBEN"

[1 . ] "Diewylen Er Nebent anderen Jungen Hauptlüthen , als ein Alter
Ampts Man , Jn Abwäsen des H. Hauptm . dienen undt der Compagnie
vorstehen muos : Zu mehrem seinem Ansächen , der Titul eines mit

Hauptm . zu gäben undt zu erfolgen zlassen : undt soll hiemit kein
Lütenampt under dem Fendiin erhalten werden . Er aber sein diener
uf der Musterung ohne des Hauptm . Kosten einstellen.

[2 . ] . . . soll Er Monatlichen so Er der Compagnie abwarthen thuot , für
sein besoldung haben . . . [ 340 ] frankhen . So Er aber by Haus , soll
er aber Monatlichen . . . [ 50 ] Kronen haben , Vatterlendischer [ =Zu-

ger ] Währung , so fehr der König [Ludwig XIV . ] auch bezahlt dise
50 Kr . betreffende , dargägen Er alle befurderung Zu den Recrüen,

was müglich thuon , schuldig sein.
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[3 . ] Dannethin aber soll Er Jhme H. Hauptm . keine Anderen Umbkösten

ufrechnen , als gemeine stiiren , Lauth Lysischen [ =Lizi - sur - Ourcq]
2

Accorden [ von 1631 ] , desgleichen auch was , wan es die Noth er¬

forderet , mit dem Baggagy , wagen undt Rossen verbrucht werden
möchte.

[4 . ] Wytters soll Er schuldig syn umb das Jnnemmen wägen der Compagny,

undt was sonst dem Hauptm . gebührender wyss zustendig syn möchte.

Jn alwäg flysige Ordenliche rechnung geben , undt die Usgäben der

Soldaten durch den Verordneten Schrybern verzeichnen lassen , zu

unser allersyts , der Laben oder sterben möchte , bessern nachricht
undt Sicherheit.

[5 . ] Desglichen solle Er glich wie vohr Jm alten gebührenden respect

gägen seinem H. Vettern Hauptm . verbliben , undt nit macht undt

gwahlt haben einigen Amptsman zu setzen , Noch zu endtsetzen.

[6 . ] Jtem dem H. Hauptm . nach seinem belieben by der Compagny dienen,

auch ohne desselben Consens undt bewylligung , von der Compagnie

nit zu verreisen , Jedoch Lybs undt Hausgeschefft Vorbehalten.

Desgleichen begärt undt behalt Jhme vor H. Hauptm . nach seiner

Khomblikheit von undt zuoh der Compagnie zue reisen , undt by de-

roselben zu verpliben nach seinem belieben als des Hauptm.

[7 . ] Danethin die Underschribung der Rödlen undt Jnnämmen der Muste¬

rung , Jn des H. Hauptm . Disposition einzig verbliben . Demnach der

zukhünfftige Schaden oder Nutz von der Compagnie herfliessende,

Es Wäre glych an geldt oder anders , weder Jetz undt noch Jn-

khönfftig , kein praetention haben solle , noch durch andern zu
thun verschaffen undt anhalten lasse . Jnsonderheit die Authoritet

der Hauptmanschafft undt was derselbigen anhörig sein möchte,
sonders sich iederwillen undt allein sich obgeschribner Soldt

vernüegen : undt Jns Khönfftig es werde beser oder böser den H.

Hauptm . weiters zusteigeren nit understande.

[8 . ] Das disem allein solle fleisig nachkommen undt vest gehalten wer¬

den , so verspricht H. [ alt ] Amman [ Beat II . Zurlauben ] für sein

Sohn [ Heinrich II . Zurlauben ] undt beede underschrybnen samet-

hafft , mit eignen underschrybnen Henden undt uffgetrukhten Bütt¬

schafften , Bey Jnsetzung undt Verbindung alles Jhres Hab undt

guoths gägenwerdiges undt zukhönfftiges . "

"NZZ temeAe admittot , qui Zn £Zdum no4ct4 amicum
Jam dupZex maZu4 e4t , qui £uit ante. maZut
"den  I5 . *:en . . . [NovembeA] 1648 die . A44ociation betne ^ ende"

"CopZa deJi Pnopo4ition^ 4o H. V. Hauptm. duAch H. V. Hauptm. [Johann ßaZtkaian.] Ho-
ne.ggeA.en gethan , den 15. . . . [NovembeA] 1648"

1) Weitere Varianten s . AH 22/25 , 34 , 35 sowie 89/150 , 151 , 157
2 ) s . AH 36/43



3 ) 3 . AH 22/25 , das eindeutig aus der Feder Honeggers stammt.

Von Beat II . Zurlauben . - AH 89 , 290 - 291
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